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Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 29.09.2016 
 

2. Änderung 
Bebauungsplan „Am Bahnhof“ 

im Ortsteil Dürrröhrsdorf 
 

 

Behandlung der Anregungen und Hinweise zum Vorentwurf 
und Feststellung des 1. Entwurfs 

 
Beschluss - Nr. ….... / 2016 

 

1. VERFAHRENSSTAND 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach hat in seiner 
Sitzung am 28.04.2016 mit Beschluss Nr. 18/2016 den Vorentwurf der 
2. Änderung des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ im Ortsteil Dürr-
röhrsdorf bestätigt und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
beschlossen. 

 
Der Vorentwurf wurde den berührten Trägern öffentlicher Belange am 
02.05.2016 mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 14.06.2016 zuge-
sandt. 
 
Die öffentliche Auslegung des Vorentwurfs erfolgte vom 30.05.2016 bis 
14.06.2016. 
 
 
 
 

2. ABWÄGUNG  DER  ANREGUNGEN  UND  HINWEISE 
 
Durch Bürger wurde eine Anregung vorgebracht. 
Die während der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vorge-
brachten Anregungen und Hinweise hat der Gemeinderat mit folgen-
dem Ergebnis geprüft: 
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2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste Seite.  
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2.1.1 
 
 
 
 
2.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 2.1.1 
Die zulässige Gebäudehöhe des Baufeldes 1.2 wurde mit 8,5 m 
festgesetzt. Das Baufeld 1.3 wurde von bisher 10 m und das 
Baufeld 1.4 von 12 m auf 8,5 m reduziert. In der Begründung 
wird unter Ziffer 4.2. der betreffende Satz wie folgt korrigiert: 
Die Maßnahme dient zum einem dem Schutz der gewachsenen 
Ortslage mit einer gewerbeorientierten gemischten Nutzung und 
zum anderen erfolgt durch die Festsetzung der Gebäudehöhe 
von 8,5 m ein harmonischer Übergang zu den Gewerbebauten, 
die im nordöstlichen Bereich auch bis 8,50 m Höhe zulässig 
sind.  
 
Zu 2.1.2 
In der Begründung wird unter Ziffer 4.2 der Text wir folgt er-
gänzt: 
Die Flächen des ehemaligen Lagerplatzes eines Baubetriebes 
auf dem Flurstück Nr. 175/2 (1.5) werden somit als Mischbau-
fläche ausgewiesen. Die Flächen sind durch die Vornutzung 
stark beeinträchtigt. Es befindet sich noch eine ganze Reihe 
von Betonteilen auf dem Grundstück, die teilweise von Moos, 
Brennnesseln überdeckt sind. Kleinere Gehölze haben sich 
angesiedelt. Hier ist eine Beräumung dringend geboten. Mit der 
Ausweisung als Mischbaufläche soll dem Eigentümer die wirt-
schaftliche Nutzung ermöglicht werden. Das schließt nicht aus, 
dass wie im ursprünglichen Plan vorgesehen hier eine Regen-
rückhaltung mit untergebracht werden kann. Aufgrund der Re-
duzierung der versiegelbaren Fläche ist dies jedoch in einem 
wesentlich geringeren Maße erforderlich. 
 
Zurzeit wird das Niederschlagswasser in den Kanal im nördli-
chen Teil der Bahnhofstraße eingeleitet und über eine 400er 
Leitung nach Nordwesten in Richtung Ortsmitte und da in den 
Stürzaer Bach geleitet.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.1.3  

 
2.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 2.1.3 
Die Schallimmissionsprognose vom 06.04.2016 wurde vor der An-
tragstellung des Bauantrages erarbeitet. Der Bauantrag für das ge-
plante Wohnhaus war nicht bekannt. Das Gutachten vermutlich als 
Nachforderung zum Bauantrag erstellt. 
Ausgehend von dem Tatbestand, dass die Fläche des Flurstückes Nr. 
178e zusätzlich als Mischgebiet ausgewiesen werden soll und das 
Wohnhaus auf dem Flurstück Nr. 179/12 errichtet wird wurde eine 
Überarbeitung des Gutachtens durchgeführt. Die Ergebnisse liegen 
seit dem 16.09.2016 vor und werden als Anlage 2 der Begründung 
beigefügt. Darüber hinaus wird das Ergebnis in die Planzeichnung 
übernommen und den Textliche Festsetzungen unter I Ziffer 1.13 
eingearbeitet. 
 
Zu 2.1.4 
Die Änderungen der Zufahrten und die Möglichkeit der Aufstockung 
sind rein technischer Natur. Eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens 
ist in diesem Bebauungsplan nicht zu erwarten. Es erfolgt mit Ab-
schluss des 3. Bauabschnittes allerdings eine Verlagerung in Rich-
tung Osten auf Helmsdorfer Flur. Die Begründung wird unter Ziffer 4.1 
durch Benennung der Verkehrsströme und Prinzipskizze der Hauptzu-
fahrt ergänzt. 
Aufgrund der umfangreichen Darstellung wir auf die wörtliche Wieder-
gabe an dieser Stelle verzichtet. 
 
In den Textlichen Festsetzungen wird unter Ziffer 1.5 wie folgt er-
gänzt: 
Die Breite der Grundstückseinfahrten ist mit Ausnahme der mittleren 
Einfahrt auf 12 m begrenzt, die mittlere Einfahrt wird auf 24 m festge-
schrieben. 
Auf den Gewerbegrundstücken sind mit dem Bauantrag bzw. der 
Bauanzeige Wendemöglichkeiten für die jeweiligen Fahrzeugarten 
nachzuweisen.  
Im Bereich von Straßeneinmündungen und Ausfahrten sind Sichtfel-
der nach der Richtlinien zur Anlage von Knotenpunkten (RAS – K) 
gemäß § 9, Abs. 1, Nr. 10 BauGB freizuhalten. 
Sie sind von jeder sichtbehindernden Nutzung und Bepflanzung frei-
zuhalten. Sträucher, Hecken Einfriedungen und Stapel dürfen eine 
Höhe von 0,80 m über Fahrbahnoberkante nicht überschreiten. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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Zu 2.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5 
 
 
 
2.1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Forderung von Planunterlagen im Maßstab von 1:250 im Be-
bauungsplanverfahren entspricht nicht den Grundsätzen der Bauleit-
planung. Hier wird lediglich der Rahmen formuliert, der im Bauanzei-
ge- oder -antragsverfahren objektkonkret untersetzt werden muss. 
In der Begründung wird unter Ziffer 4.1 folgendes ergänzt: 
Die vom Landratsamt Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Ref. 
Straßenbau und Verkehr geforderten Aussagen zu den Wenderadien 
im Maßstab 1. 250 können im Rahmen des Bebauungsplanes nicht 
erbracht werden. 
Hier handelt es sich um eine „Angebotsplanung“ mit Rahmenbedin-
gungen, die mit der Bauanzeige bzw. bei genehmigungspflichtigen 
Anlagen im Bauantrag nachzuweisen sind.  
Mit einer Prinzipskizze wird das Andienungsprinzip dargestellt, weiter-
führende Aussagen sind im Rahmen des Bauantrages bzw. der –
anzeige durch den Investor nachzuweisen. 
 
Zu 2.1.5 
Das Niederschlagswasser aus dem Bereich Bahnhofstraße und dem 
nördlichen Teil des Bebauungsplanes wird zurzeit nach Norden in 
Richtung Ortsmitte abgeleitet. 
Dabei handelt es sich innerhalb des Plangebietes um einen 300-er 
bzw. 400-er Kanal, der weiterführend ab der Bahnhofstraße als offe-
ner Graben und später als 600er Rohr bzw. offenes Gewässer läuft. 
Die Begründung wird unter Ziffer 4.4.2 Regenwasser wie folgt er-
gänzt: 
Im Zuge des Baues der Erschließungsstraße auf dem Flurstück Nr. 
196/3 wurde der Regenwasserkanal in nördliche Richtung geschaffen. 
Bis zum Flurstück Nr. 179/8 verläuft er als 300er Kanal. In etwa ab 
dem Flurstück Nr. 178 wird die Dimension auf eine Nennweite von 
400 erhöht. Eingeleitet wird in den bestehenden Schacht nördlich der 
Bahnhofstraße. Von da aus führt der Kanal teils als Rohr (NW 600), 
teils als offener Graben in Richtung Ortsmitte zum Stürzaer Bach.
Aufgrund der Verringerung der versiegelten Flächen wurde bisher 
keine Regenrückhaltung geplant.  
 
Zu 2.1.6 
Die Aktualität der gesetzlichen Grundlagen wird überprüft. 
Ziffer 3 SächsBauO, Ziffer 8 Wasserhaushaltsgesetz werden präzi-
siert. Das Sächsische Denkmalschutzgesetz wird angefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird teil-
weise ent-
sprochen.  
  
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
  
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.   
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2.1.7 
 
 
 
 
2.1.8 
 
 
 

 
2.1.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu. 2.1.7 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Keine Abwägung erforderlich.  
 
 
 
 
Zu 2.1.8 
Gebiet ohne Verdichtungsansätze wird gestrichen. Der Anstrich wird 
wie folgt präzisiert: 
Aussagen des Regionalplanes Oberes Elbtal / Osterzgebirge von 
2009: 

- ländlicher Raum (dem Landesentwicklungsplan entnommen) 
 
 
Zu 2.1.9 
Das Plangebiet ist an das zentrale Trink- und Abwassernetz ange-
schlossen. Bei Inanspruchnahme weiterer Bauflächen sind die Lei-
tungen zu verlängern. In der Begründung ist unter 4.4.1 folgender 
Text zu ergänzen: 
Durch das Landratsamt Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Referat 
Siedlungshygiene ergeht folgender Hinweis:  
Eine hygienisch einwandfreie, der Trinkwasserverordnung - TrinkwV 
2001 i. d. F. v. 28.11.2011 (BGBI. I S. 2370) entsprechende Versor-
gung sowie eine den Normen entsprechende Abwasserbeseitigung 
sind qualitativ und quantitativ sicherzustellen. Bereits vorhandene 
trinkwasserführende Leitungssysteme sowie dezentrale Trinkwas-
seranlagen (Brunnen) sind zu schützen. 
Neuverlegte Trinkwasserleitungen zur Erschließung müssen durch 
das Gesundheitsamt freigegeben werden. 
 

 
 

 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.1.10 
 
 
 
 
 
 
2.1.11 
 
 
 
 
2.1.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siehe vorherige Seite.  
 
 
Zu 2.1.10 
Durch den Wasser- und Abwasserzweckverband "Mittlere Wesenitz" 
wurden die Standorte der Hydranten zugearbeitet und sofern im Gel-
tungsbereich des Plangebietes enthalten dargestellt. 
Die Ausführungen unter Ziffer 4.4.1 Löschwasserversorgung werden 
wie folgt ergänzt: 
Darüber hinaus besteht für die südlichen Bereiche die Nutzungsmög-
lichkeit der Staustufe im Stürzaer Bach sowie des Teiches an der 
Hauptstraße gegenüber dem Gebäude Nr. 158.  
Aufgrund der Gebietsgröße werden für den südlichen Teil 92 m³/h und 
für den nördlichen Teil, mit einem hohen Anteil Mischgebietsflächen 
48 m³/h nach TVGW-Arbeitsblatt W 405 vorgeschrieben. 
 
Zu 2.1.11 
Der Hinweis wird in die Begründung Ziffer 4.1 als letzter Absatz wört-
lich übernommen. 
 
 
Zu 2.1.12 
Die Katasterdaten wurden zu Beginn der Planung aktuell beschafft. 
Da gegebenenfalls weitere Veränderungen zu erwarten sind, wird die 
Bestätigung des Vermessungsamtes erst im Rahmen der Satzung 
beschafft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
  
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
  
 
Den Anregun-
gen wird sinn-
gemäß ent-
sprochen.  
  



Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach -                                         2. Änderung B-Plan „Am Bahnhof“, OT Dürrröhrsdorf 22.09.2016 

KOMMUNALPLAN Ing.-Büro Ehrt Neustadt in Sachsen  - Datei: Abwäg_Vorentwurf_160922.doc / Projekt:  1604  -   8 

Lfd. Nr.   -   Stellungnahme der Behörde / des Bürgers Abwägungsvorschlag 
Beschluss-
Vorschlag 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den nördlichen Geltungsbereich besteht eine 300er- bzw. 
400er Regenwasserleitung in Richtung Bahnhofstraße.  
Die Regenwasserableitung wurde den Landratsamt zur Kennt-
nis geben. 
 
 
Der Hinweis zur Nutzung anderer Gewerbeflächen bezieht sich 
auf das laufende Änderungsverfahren, den Standort 6-17 die 
Gewerbegebietserweiterung „Alte Ziegelei“ Dittersbach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird sinn-
gemäß ent-
sprochen.  
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2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach unserem Kenntnisstand befinden sich im Plangebiet 
keine Freileitungen. 
 
Die Trasse im nördlichen Gebiet im Randbereich der 
Bahnhofstraße wurde nachgetragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite.  
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Die Hinweise werden unter Ziffer 4.4.3 wie folgt übernommen: 
Der Versorgungsträger weist auf folgende Tatbestände hin: 
Von den dargestellten Nieder- und Mittelspannungskabelanla-
gen der ENSO NETZ GmbH wird zu eventuell geplanten Bau-
objekten ein seitlicher Mindestabstand von 1,0 m gefordert. 
Der Abstand zum Kabel bei Maschineneinsatz muss mindes-
tens 0,3 m betragen. Die Überdeckung der Kabel von 0,6 m ist 
zu gewährleisten. 
Die Kabel dürfen nicht überbaut bzw. überschüttet werden. 
Zur Verlegetiefe können keine Angaben gemacht werden, diese 
ist von dem Investor durch Suchschachtung mittels Querschlä-
ge zu ermitteln. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entsprechend der Hinweise wird die Begründung unter 
Ziffer 4.4.3 Gasversorgung wie folgt präzisiert: 
 
Die Versorgung des nördlich der K 8715 befindlichen Be-
reiches ist durch eine MD 100 PE-Leitung, die im Jahr 
2010 im Bankett der Kreisstraße errichtet wurde, gesi-
chert. Zur Versorgung der Flurstücke Nr. 196/10; 196/16 
und 196/17 ist die Leitung in den westlichen Straßenrand-
bereich der Gemeindestraße (Flurstücke Nr. 196/13 und 
196/13) verlegt worden. Da die Trasse im Randbereich der 
Erschließungsstraße innerhalb einer öffentlichen Fläche 
liegt, wird auf die Darstellung und die Festlegung der Lei-
tungsrechte verzichtet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite.  
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Die ONTRAS Gastransport GmbH wurde am Verfahren 
beteiligt. 

 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden übernommen und wie gewünscht in 
den einzelnen Abschnitten der Texte dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite.  
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Die Ergänzung unter Ziffer 4.1. wurde eingefügt. 
Unter Ziffer 4.4.3 Gasversorgung wird die in der Stellung-
nahme aufgeführte Tabelle wie folgt übernommen: 
 
Für die Ferngasleitung und zugehörigen Anlagen gelten 
folgende Abstände: 

Auszug Stellungnahme GDMcom vom 18.05.2016 Reg. Nr. 
11589/08/05; NRT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird wie folgt unter Ziffer 4.3.1 mit folgendem 
Wortlaut übernommen: 
Die bautechnische Ausgestaltung der Grundstückszufahrten auf 
alle öffentlichen Verkehrsflächen sollte gemäß den Vorgaben 
der RASt 06 durch Bordabsenkung erfolgen. 
 
Die Formulierung „Der nördliche Teil, zurzeit als Radweg ge-
nutzt, bedarf noch des Ausbaues.“ ist wie folgt neu zu formulie-
ren: 
Ab der neuen Mischgebietsausweisung (Flurstück Nr. 175/2) 
verringert sich die Breite auf ca. 3,5 m. Hier findet neben land-
wirtschaftlichem Verkehr auch die Zufahrt für wenige Anwohner 
statt. 
Darüber hinaus ist es eine wichtige Radwegverbindung in Rich-
tung Helmsdorf. 
 
Beginnend am Flurstück Nr. 232 der Gemarkung Dürrröhrsdorf 
ist der Ausbau als Erschließungsstraße für das Mischgebiet in 
südliche Richtung, gemäß Eintragung in der Planzeichnung, 
erforderlich.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten sollte 
dem Antrag zur Einbeziehung des Flurstück Nr. 178 e ge-
folgt werden. Mit Ausnahme eines Nussbaumes und 3 Bir-
ken gibt es keine Laubgehölze. 
 
Bei der Überarbeitung des Schallschutzgutachtens ist das 
Heranrücken der Mischgebietsfläche mit beachtet worden.
Die Erweiterung des Mischgebietes wird der Fläche 1.5 
zugeordnet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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3. BESCHLUSS 
 
3.1 Die Abwägungen gemäß Ziffer 2.1 bis 2.7 werden bestätigt. 
 
3.2 Der 1. Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ im Orts-

teil Dürrröhrsdorf, bestehend aus der Planzeichnung vom 18.04.2016, zuletzt 
geändert am 22.09.2016 (Teil A), den Textlichen Festsetzungen (Teil B) und 
der Begründung mit Umweltbericht (Teil C), zuletzt geändert am 22.09.2016 
werden gebilligt. 
 

3.3 Der Planentwurf ist für die Dauer von mind. 1 Monat öffentlich auszulegen, die 
berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange sind von der öffentlichen 
Auslegung nach § 4 Abs. 1 BauGB zu unterrichten und zur Äußerung aufzu-
fordern.  

 

3.4 Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu geben. 
 

4. ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:    ; davon anwesend:    
   Ja-Stimmen:  Nein-Stimmen Stimmenthaltungen 

zu Punkt 2.1.1 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.2 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.3 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.4 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.5 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.6 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.7 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.8 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.9 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.10 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.11 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.12 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.2   .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.3  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.4  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.5  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.6  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.7  .........................;      .........................;        ............................ 
 

Bemerkungen: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren......... Mitglieder des 
Gemeinderates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 
Timmermann 
Bürgermeister  


